
d) Auswirkung des Bedingungseintritts auf das
Pfandrecht

Abschließend ist zu klären, wie sich der Bedingungseintritt
noch vor Verwertungsreife auf das Pfandrecht auswirkt. So
könnte man über die Anwendung von § 1287 BGB zu dem
Ergebnis gelangen, dass sich das Pfandrecht an der Sache
selbst, mithin dem Transporter, fortsetzt. Allerdings kann
§ 1287 BGB nicht unmittelbar angewandt werden; systema-
tisch ist die Vorschrift in den Normen zur Pfandrechts-
bestellung an einer Forderung zu verorten, hier aber steht
ein Pfandrecht an einem Anwartschaftsrecht infrage. Inso-
weit kommt allenfalls eine entsprechende Anwendung des
§ 1287 BGB in Betracht, die neben einer vergleichbaren
Interessenlage eine planwidrige Regelungslücke erfordert.
Da die Auswirkungen des Bedingungseintritts auf das
Schicksal des Pfandrechts an einem Anwartschaftsrecht nicht
ausdrücklich geregelt sind, ist eine planwidrige Regelungs-
lücke zu bejahen. Letztlich liegt auch eine vergleichbare
Interessenlage vor. Eine solche ergibt sich einerseits aus der
Qualifikation des Anwartschaftsrechts als wesensgleiches
Minus zum Vollrecht Eigentum; schon an anderer Stelle
wird das Anwartschaftsrecht wie das Eigentum selbst behan-

delt,25 was gerade bei Bedingungseintritt und Erstarken des
Anwartschaftsrechts zum Vollrecht sachgemäß erscheint.
Letztlich kann die analoge Anwendung im Wege eines Erst-
recht-Schlusses gerechtfertigt werden: Wird eine Forderung,
gerichtet auf die Übereignung einer Sache, so zB § 433 I 1
BGB, verpfändet, so setzt sich das Pfandrecht mit dem
Erwerb der Sache durch den Verpfänder an der Sache selbst
fort. Was für eine Forderung gilt, muss umso mehr für das
Anwartschaftsrecht gelten, das im Verhältnis zu einer
schuldrechtlichen Forderung als dingliches Recht und we-
sensgleiches Minus zum Eigentum ein „Mehr“ darstellt. Die
Verpfänderin E hat zwar nicht mittels der Leistung eines
Dritten, wohl aber durch eigene Leistung das Eigentum am
Transporter (zurück-)erworben.
Mit dem Eintritt der auflösenden Bedingung und dem

Eigentumserwerb der E hat C im Wege einer analogen An-
wendung des § 1287 S. 1 BGB ein Pfandrecht am Transporter
erlangt. Die Verwertung und die Befriedigung aus dem
Transporter durch die C erfolgt mit Eintritt des Sicherungs-
falls nach den §§ 1242 ff. BGB.

25 So zB bei dem Zweiterwerb des AWR nach §§ 929 ff. BGB.
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& SACHVERHALT
V betreibt einen Internet-Buchhandel. Auf dessen Homepage bestellt K unter der Rubrik
„Einzelstücke“ eine Erstausgabe von Franz Kafkas „Der Prozess“ (1925) zum Kaufpreis von
2.000 EUR. Das Buch ist ansonsten nicht mehr am Markt erhältlich.
K erhält kurz darauf eine automatisierte E-Mail mit einer Bestellbestätigung. Ihm wird für

den Kauf gedankt und mitgeteilt, dass das Buch nach Kaufpreiszahlung übersendet wird. K
überweist sogleich den Kaufpreis auf das angegebene Konto.
Kurz bevor K seine Bestellung aufgab war das Buch jedoch bereits an den Antiquitäten-

händler A verkauft und versendet worden, der es auch schon an einen nicht ermittelbaren
Laufkunden veräußert hatte. Dessen ungeachtet war das Buch aufgrund eines Software-
Fehlers nicht – wie vorgesehen – automatisch aus dem Bestandsverzeichnis gelöscht worden
und wurde daher auf der Homepage weiter angezeigt. Nachdem der mit der Wartung der
Software betraute Systemfachmann in Elternzeit ging, hatte V die notwendigen Arbeiten erst
einmal selbst vorgenommen. Mangels Fachkenntnis und weil er das Handbuch nicht genau
las, unterlief ihm unwissentlich ein Programmierfehler.
V bemerkt zwar den Fehler noch am Abend der Bestellung des K, vergisst dann jedoch,

diesen darüber zu informieren. Nachdem K drei Wochen vergeblich auf eine Lieferung
gewartet hat, mahnt er gegenüber V die ausstehende Lieferung an.
V beschreibt K die Situation und erklärt, er wollte nie einen Vertrag schließen, sich aber

jedenfalls hiervon lösen. Eine bloße Bestellbestätigung könne keinesfalls zu einer rechtlichen

* Der Autor ist juristischer Referent am Regierungspräsidium Freiburg im Breisgau. Der Beitrag entstand im Rahmen einer
Tätigkeit als wiss. Mitarbeiter am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und Arbeitsrecht der Universität Passau. Dem Lehrstuhl-
inhaber Prof. Dr. Frank Bayreuther gilt ein herzlicher Dank für wertvolle Anregungen und Kritik.
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Bindung führen. K besteht dagegen auf Lieferung des Werks und zwar schon, weil er im
Vertrauen auf diese bereits Kontakt zu Sammler S aufgenommen hatte. Diesem hat er das
Werk für 3.000 EUR versprochen. Ansonsten verlange er zumindest die Rückzahlung des
Kaufpreises sowie 1.000 EUR als Ersatz für das entgangene Geschäft mit S.

Bearbeitervermerk: In einem Gutachten, das auf alle durch den Sachverhalt aufgeworfenen Rechts-
fragen eingeht, ist in der vorgegebenen Reihenfolge zu prüfen:

1. Kann K von V die Übergabe und Übereignung des Buches verlangen?
2. Kann K von V die Rückzahlung des Kaufpreises iHv 2.000 EUR verlangen?
3. Kann K von V Zahlung von 1.000 EUR als Ersatz für das entgangene Geschäft verlangen?

& LÖSUNG

A. ZU FRAGE 1: ANSPRUCH DES K GEGEN V AUF ÜBERGABE UND ÜBEREIGNUNG DES
BUCHES AUS § 433 I 1 BGB

I. Kaufvertrag zwischen K und V, § 433 BGB
Grundvoraussetzung für einen Anspruch des K aus § 433 I 1 BGB ist, dass jener mit V einen
wirksamen Kaufvertrag geschlossen hat. Hierfür erforderlich ist eine entsprechende Einigung
der Parteien unter Abgabe zweier inhaltlich übereinstimmender Willenserklärungen,
§§ 145 ff. BGB.

1. Angebot auf der Homepage
Eine Willenserklärung könnte bereits im Anbieten des Buches auf der Homepage des V
liegen. Dazu erforderlich ist die Äußerung eines auf die Herbeiführung einer bestimmten
Rechtsfolge gerichteten Willens aus Sicht eines sog. objektiven Erklärungsempfängers (objek-
tiver Erklärungstatbestand) (Palandt/Ellenberger, BGB, 74. Aufl. 2015, BGB Einf v § 116
Rn. 1, 5, § 133 Rn. 9; Musielak/Hau, Grundkurs BGB, 14. Aufl. 2015, Rn. 51 ff. u. 135 f.). V
hat hier zwar das Angebot auf die Homepage eingestellt; dieses nennt Kaufgegenstand und
-preis und wäre somit geeignet, eine rechtliche Bindung herbeizuführen. Fraglich ist aber, ob
es einen Rechtsbindungswillen des V erkennen lässt. Das ist durch Auslegung gem. §§ 133,
157 BGB zu ermitteln.
Wenn bereits mit dem Einstellen von Waren ins Internet eine wirksame Angebotserklärung

iSd § 433 BGB abgegeben würde, gäben Verkäufer ihre Abschlussfreiheit letztlich aus der
Hand. Sie hätten weder Kenntnis von potentiellen Kunden noch Kontrolle über die Anzahl
der geschlossenen Verträge. So wären Verkäufer gezwungen, einerseits Verträge mit Kunden
zu schließen, mit denen sie nicht kontrahieren möchten. Andererseits müssten unbegrenzt
viele Vertragsschlüsse in Kauf genommen werden, was insbesondere bei Einzelstücken eine
Schadensersatzpflicht (§ 311 a II BGB) hinsichtlich der nicht erfüllbaren Verträge nach sich
ziehen kann.
Diese Nachteile können V im Hinblick auf dessen negative Privatautonomie (das Recht,

keinen Vertrag zu schließen, Art. 2 I GG) nicht zugemutet werden. Das Angebot auf der
Homepage ist somit lediglich als unverbindliche Aufforderung an potentielle Kunden, An-
gebote abzugeben (invitatio ad offerendum; Köhler, BGB AT, 39. Aufl. 2015, § 8 Rn. 59;
Musielak/Hau aaO Rn. 144 f.; zu Angeboten im Internet Palandt/Grüneberg aaO BGB
§ 312 c Rn. 7), anzusehen.

Hinweis: Daraus lässt sich ersehen, dass Angebote im Internet grds. nicht anders zu behandeln sind als
solche in Katalogen, worauf auch bereits § 312 c II BGB hindeutet. Nur in besonders gelagerten Fällen
wird hierin bereits ein bindendes Angebot gesehen werden können (Beispiel: sog. Internet-Auktionen;
diese enden regelmäßig mit Zeitablauf, wodurch die Annahmemöglichkeit auf den Letzt- und Höchst-
bietenden beschränkt und die Gefahr einer mehrfachen Verpflichtung ausgeschlossen wird; s. dazu
Köhler aaO § 8 Rn. 59 f.).

2. Abgabe der Bestellung
Jedoch könnte K durch die Bestellung des Buches ein Angebot auf Abschluss eines Kauf-
vertrages abgegeben haben. Die Bestellung umfasst die auf der Homepage des V ausgewiese-
nen wesentlichen Vertragsbestandteile und gibt zu erkennen, dass K sich rechtlich binden
will. Hierin liegt somit eine wirksame Willenserklärung.

3. Bestellbestätigung
V könnte das Angebot des K mit der Bestätigung angenommen haben, die K unmittelbar nach
der Bestellung erhielt.

Vertragsschluss

invitatio ad offerendum
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